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Entwurf eines BG über die Förderung 
der Errichtung von Klein- und 
Mittelwohnungen (Wohnbauförderungs
gesetz 1984) und Entwurf eines BG 
über die Förderung der Verbesserung 
und Erhal tung von Wohnhäusern 1. Wohnun
gen und Wohnheimen sowie zur Anderung 
des Stadterneuerungsgesetzes und des 
Startwohnungsgesetzes (Wohnhaussanie
rungsgesetz); Stellungnahme 
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1017 Wie n 

"'0 I "Ut G' r-r. 
L~Trlj( -t~FTZt-I1\-JT\.ftJur'F 
21., S~1 " 1\ 

................................... G':/19.~ 

., (/!!Ii 
In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof, 25 Ausferti

gungen der Stellungnahm~ zu übermitteln, die er zu dem 

vom BMBT mit seinem Schreiben vom 1983 12 12, G2 54.401/ 

2-V-4/83, versendeten Entwürfen von Bundesgesetzen über 

die Förderung der Errichtung von Klein- und Mittelwohnun

gen (Wohnbauförderungsgesetz 1984) und über die Förderung 

der Verbesserung und Erhaltung von Wohnhäusern, Wohnun-

gen und Wohnheimen sowie zur Änderung des Stadterneuerungs

gesetzes und des startwohnungsgesetzes (Wohnhaussanie

rungsgesetz), abgegeben hat. 

Anlagen Wien, '1984 03 02 

Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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gesetz 1984) und Entwurf eines BG 
über die Förderung der Verbesserung 
und Erhal tung von Wohnhäusern 1. Wohnun-
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An das 

Bundesministerium für 
Bauten und Technik 

Stubenring 1 

1011 Wie n 

Der RH bestätigt den Erhalt des do Schreibens vom 

1983 12 12, GZ 54.401/2-V-4/83, und nimmt zu den vor

gelegten Gesetzesentwürfen wie folgt Stellung: 

Zum § 2 Z 1 WFG: Es fehlt der Begriff der "gekuppelten 
Bauweise" (zB in Wien, NÖ). 

Zum § 6 Abs 1 Z 1 WFG: Es wird empfohlen, eindeutig klar

zustellen, ob die Kosten der Errichtung von Geschäfts

räumen zu den förderbaren Gesamtbaukosten gehören. 

Zum § 7 Abs 2 WFG: Entsprechend den ho Empfehlungen anläß
lieh der Überprüfung der beiden Wohnbaufonds (RHZI 2241-

28/83) sollten die Abfuhren ebenso wie nach § 9 Abs 3 

vierteljährlich erfolgen. 

Zum § 9 Abs 2 Z 1 WFG: Nicht nur der Bevölkerungszuwachs, 
sondern auch die Bevölkerungsabnahme eines Bundeslandes 

sollte bei der Mittelverteilung berücksichtigt werden 
(siehe diesbezüglich die Erläuternden Bemerkungen auf 

S. 17). 
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Zum § 26 Abs 1 Z 4 WFG: Ein sachlicher Grund für die Un
gleichbehandlung von Mietwohnungen und Eigentumsobjekten 
bei der Kündigung von Darlehen ist nicht einzusehen. 
Auch bei Eigentumsobjekten sollte eine Darlehenskündigung 
erst nach schriftlicher Androhung bei einer Fristsetzung 
von 6 Monaten erfolgen können. 

Zum § 29 Abs 5 WFG: Die gleichen Sozialkomponenten, die 
der Förderung von Wohnungen im Wohnungseigentum zugrunde 
gelegt werden können, sollten auch bei der Förderung der 
anderen Objekte gelten. Dasselbe gilt für die Bestimmung 
des § 29 Abs 1 Z 2 des Entwurfes. 

Zum § 49 Abs 6 WFG: Die Ungleichheit beim Vorgehen anläß
lieh der Löschung des Veräußerungsverbotes bei Eigenheimen 
("kann") und sonstigen Objekten (".hat") scheint keine 
sachliche Begründung zu haben. Ein gleiches Vorgehen 
wäre sinnvoll. 

Von dieser Stellungnahme wird das Präsidium des National
rates unter einem in Kenntnis gesetzt. 

Für die Richtigkeit 

?$t~~: 

Wien, 1984 03 02 
Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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